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(54) REINIGUNGSKOPF UND HARTFLÄCHENREINIGUNGSGERÄT MIT EINEM REINIGUNGSKOPF

(57) Die Erfindung betrifft einen Reinigungskopf (14)
für ein Hartflächenreinigungsgerät (10), wobei der Rei-
nigungskopf (14) mindestens eine um eine Drehachse
(40) drehbare Reinigungswalze (104, 106) aufweist, die
an einer drehend antreibbaren Antriebswelle (34) dreh-
fest gehalten ist. Um den Reinigungskopf (14) derart wei-
terzubilden, dass er eine hohe mechanische Belastbar-
keit und geringe Herstellungskosten aufweist, wird erfin-

dungsgemäß vorgeschlagen, dass die Antriebswelle
(34) mindestens ein aus Metall bestehendes Welle-
ninnenteil (44) aufweist, das von einem aus einem Kunst-
stoffmaterial bestehenden Wellenaußenteil (46) umge-
ben ist. Außerdem betrifft die Erfindung ein Hartflächen-
reinigungsgerät (10) mit einem solchen Reinigungskopf
(14) und mit einem Antriebsmotor (38) zum Antreiben
der Antriebswelle (34) des Reinigungskopfs (14).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Reinigungskopf für
ein Hartflächenreinigungsgerät, insbesondere ein Bo-
denreinigungsgerät, wobei der Reinigungskopf mindes-
tens eine um eine Drehachse drehbare Reinigungswalze
aufweist, die an einer drehend antreibbaren Antriebswel-
le drehfest gehalten ist.
[0002] Außerdem betrifft die Erfindung ein Hartflä-
chenreinigungsgerät, insbesondere ein Bodenreini-
gungsgerät, mit einem derartigen Reinigungskopf und
mit einem Antriebsmotor zum Antreiben der Antriebswel-
le des Reinigungskopfs.
[0003] Hartflächenreinigungsgeräte, insbesondere
Bodenreinigungsgeräte, weisen häufig einen Reini-
gungskopf auf zur Reinigung der Hartfläche, insbeson-
dere einer Bodenfläche. Der Reinigungskopf umfasst ei-
ne oder mehrere Reinigungswalzen, die um eine Dreh-
achse drehbar sind und die an einer drehend antreibba-
ren Antriebswelle drehfest gehalten sind. Die Antriebs-
welle wird von einem Antriebsmotor des Hartflächenrei-
nigungsgeräts angetrieben, wobei häufig zwischen dem
Antriebsmotor und der Antriebswelle ein Getriebe zur
Drehmomentübertragung und Drehzahluntersetzung
angeordnet ist. Die Reinigungswalze kann beispielswei-
se in Form einer Bürstenwalze ausgestaltet sein, die eine
Vielzahl von Reinigungsborsten aufweist. Alternativ kann
die Reinigungswalze auch einen Reinigungsbelag auf-
weisen, beispielsweise ein Reinigungsvlies oder ein Rei-
nigungsgewebe.
[0004] Die Antriebswelle unterliegt in vielen Fällen ei-
ner erheblichen mechanischen Belastung aufgrund ho-
her Dreh- und Biegemomente. Es ist deshalb üblich, die
Antriebswelle aus Metall zu fertigen, insbesondere aus
Stahl. Dies erfordert allerdings mehrere Fertigungs-
schritte und führt zu hohen Herstellungskosten des Rei-
nigungskopfs. Auch ist die Anpassung der Außengeo-
metrie der Antriebswelle an unterschiedliche Einsatz-
zwecke mit einem erheblichen Aufwand verbunden.
[0005] Es sind auch Reinigungsköpfe bekannt, deren
Antriebswelle aus Kunststoff besteht. Dies reduziert al-
lerdings die mechanische Belastbarkeit der Antriebswel-
le und damit auch des gesamten Reinigungskopfs.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, einen Reinigungskopf der eingangs genannten Art
derart weiterzubilden, dass er eine hohe mechanische
Belastbarkeit und dennoch geringe Herstellungskosten
aufweist.
[0007] Diese Aufgabe wird bei einem Reinigungskopf
der gattungsgemäßen Art erfindungsgemäß dadurch ge-
löst, dass die Antriebswelle mindestens ein aus Metall
bestehendes Welleninnenteil aufweist, das von einem
aus einem Kunststoffmaterial bestehenden Wellenau-
ßenteil umgeben ist.
[0008] Der erfindungsgemäße Reinigungskopf zeich-
net sich durch eine hohe mechanische Belastbarkeit und
durch geringere Herstellungskosten aus, da sich die An-
triebswelle kostengünstig fertigen lässt und trotzdem ho-

hen Dreh- und Biegemomenten standhält. Zu diesem
Zweck weist die Antriebswelle mindestens ein aus Metall
bestehendes Welleninnenteil auf, das von einem aus ei-
nem Kunststoffmaterial bestehenden Wellenaußenteil
umgeben ist. Das mindestens eine Welleninnenteil ge-
währleistet eine hohe mechanische Belastbarkeit der An-
triebswelle, und das aus einem Kunststoffmaterial beste-
hende Wellenaußenteil erlaubt eine kostengünstige An-
passung der Außengeometrie der Antriebswelle an un-
terschiedliche Einsatzzwecke.
[0009] Von Vorteil ist es, wenn das Wellenaußenteil
ein Kunststoffformteil ausbildet, das an das mindestens
eine Welleninnenteil angeformt ist. Die Anformung des
Wellenaußenteils an das mindestens eine Welleninnen-
teil ermöglicht eine beträchtliche Reduzierung der Ferti-
gungskosten.
[0010] Es kann vorgesehen sein, dass die Antriebs-
welle mehrere aus Metall bestehende Welleninnenteile
aufweist, die koaxial zur Drehachse der Antriebswelle
ausgerichtet und vom Wellenaußenteil umgeben sind.
[0011] Die Welleninnenteile können paarweise mitein-
ander verbunden, insbesondere miteinander ver-
schraubt sein.
[0012] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Wel-
leninnenteile lose aneinandergereiht oder auch im Ab-
stand zueinander angeordnet sind.
[0013] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung weist die Antriebswelle ein einziges
aus Metall gefertigtes Welleninnenteil auf, das in das aus
Kunststoff gefertigte Wellenaußenteil eingebettet ist.
[0014] Von Vorteil ist es, wenn das einzige Welle-
ninnenteil sowohl über seinen gesamten Umfang als
auch an seinen Stirnseiten von dem aus Kunststoff ge-
fertigten Wellenaußenteil umgeben ist.
[0015] Das mindestens eine Welleninnenteil ist bevor-
zugt zylindrisch ausgestaltet.
[0016] Alternativ kann das mindestens eine Welle-
ninnenteil als Mehrkant ausgestaltet sein, insbesondere
als Vierkant oder Sechskant.
[0017] Es kann vorgesehen sein, dass das mindestens
eine Welleninnenteil als Vollkörper ausgebildet ist oder
auch in Form eines Rohres.
[0018] Günstig ist es, wenn das Welleninnenteil eine
Rändelung aufweist und/oder Vertiefungen und/oder
Stufen, denn dies ermöglicht es, das Welleninnenteil auf
einfache Weise gegen eine Bewegung relativ zum Wel-
lenaußenteil zu sichern.
[0019] Das Wellenaußenteil weist bei einer bevorzug-
ten Ausgestaltung der Erfindung an seiner Außenseite
mindestens eine Vertiefung und/oder mindestens eine
Stufe auf. Vorzugsweise ist die mindestens eine Vertie-
fung taschenförmig ausgestaltet.
[0020] Von Vorteil ist es, wenn das Volumen des min-
destens einen Welleninnenteils mindestens 5% bis ma-
ximal 95% des Gesamtvolumens der Antriebswelle be-
trägt.
[0021] Die Querschnittsfläche des mindestens einen
Welleninnenteils beträgt bevorzugt über dessen gesam-
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te Länge mindestens 5% bis maximal 95% der Quer-
schnittsfläche der Antriebswelle.
[0022] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung weist der Reinigungskopf eine Getriebeeinrichtung
auf zur Koppelung der Antriebswelle mit einem Antriebs-
motor, wobei das Wellenaußenteil einen Befestigungs-
abschnitt mit erhöhter Materialstärke zur drehfesten Be-
festigung eines Getriebeelements der Getriebeeinrich-
tung aufweist. Hierbei ist es von Vorteil, wenn das Wel-
lenaußenteil im Bereich des Befestigungsabschnitts ih-
ren größten Durchmesser aufweist.
[0023] Der Befestigungsabschnitt kann beispielsweise
einen Endabschnitt des Wellenaußenteils ausbilden
oder beispielsweise einen Mittelabschnitt des Wellenau-
ßenteils.
[0024] Günstig ist es, wenn das Wellenaußenteil im
Bereich des Befestigungsabschnitts mindestens eine
Abflachung aufweist, denn dies erleichtert die drehfeste
Befestigung des Getriebeelements am Befestigungsab-
schnitt.
[0025] Bevorzugt ist das Getriebeelement mit dem Be-
festigungsabschnitt des Wellenaußenteils formschlüssig
verbunden.
[0026] Die Getriebeeinrichtung weist bevorzugt ein
Getriebegehäuse auf, an dem die Antriebswelle drehbar
gelagert ist. Das Getriebegehäuse nimmt zumindest das
drehfest mit dem Wellenaußenteil verbundene Getriebe-
element auf und ermöglicht eine drehbare Lagerung der
Antriebswelle.
[0027] Günstig ist es, wenn die Antriebswelle zumin-
dest eine Durchgangsöffnung des Getriebegehäuses
durchgreift, wobei das Wellenaußenteil in Höhe der
Durchgangsöffnung eine Hülse trägt, an deren Außen-
seite ein die Antriebswelle in Umfangsrichtung umgeben-
des Dichtelement zur Abdichtung des Getriebegehäuses
dichtend anliegt. Das Getriebegehäuse kann mit Öl ge-
füllt sein. Um zu vermeiden, dass das Öl über die Durch-
gangsöffnung nach außen treten kann, kann das Getrie-
begehäuse bei einer derartigen Ausgestaltung der Erfin-
dung mit Hilfe eines Dichtelements abgedichtet werden,
das einerseits am Getriebegehäuse und andererseits an
der Außenseite der das Wellenaußenteil umgebenden
Hülse dichtend anliegt. Die Außenseite der Hülse bildet
hierbei eine Dichtfläche aus. Dies stellt sicher, dass das
Dichtelement nicht durch das Kunststoffmaterial des
Wellenaußenteils beeinträchtigt wird. Beispielsweise
kann vorgesehen sein, dass das Wellenaußenteil aus
einem faserverstärkten Kunststoffmaterial besteht, wo-
bei durch den Einsatz der Hülse sichergestellt ist, dass
die Fasern des Kunststoffmaterials das Dichtelement
nicht beschädigen.
[0028] Das zwischen der Hülse und dem Getriebege-
häuse angeordnete Dichtelement kann beispielsweise in
Form eines Wellendichtrings ausgestaltet sein, insbe-
sondere in Form eines Radialwellendichtrings.
[0029] Die Hülse ist bevorzugt auf das Wellenaußen-
teil aufgepresst.
[0030] Die Hülse kann beispielsweise aus Metall be-

stehen.
[0031] Günstig ist es, wenn zwischen der Hülse und
dem Wellenaußenteil ein weiteres Dichtelement ange-
ordnet ist, beispielsweise ein Dichtring. Bei einer derar-
tigen Ausgestaltung bildet auch die Innenseite der Hülse
eine Dichtfläche aus.
[0032] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung weist der Reinigungskopf zwei um die Drehachse
drehbare Reinigungswalzen auf, wobei die Getriebeein-
richtung zwischen den Reinigungswalzen angeordnet
ist, und wobei die Antriebswelle das Getriebegehäuse
durchgreift und an ihren aus dem Getriebegehäuse he-
rausragenden Längsabschnitten jeweils eine Reini-
gungswalze trägt. Mittels der Antriebswelle können die
fluchtend zueinander ausgerichteten Reinigungswalzen
zu einer Drehung um die gemeinsame Drehachse ange-
trieben werden, wobei die Antriebswelle über die Getrie-
beeinrichtung mit einem Antriebsmotor gekoppelt wer-
den kann.
[0033] Von Vorteil ist es, wenn die mindestens eine
Reinigungswalze einen Walzenkörper und eine Fixie-
rungseinrichtung aufweist, wobei der Walzenkörper auf
seiner Außenseite einen Reinigungsbelag und/oder eine
Vielzahl von Reinigungsborsten trägt und mittels der Fi-
xierungseinrichtung an der Antriebswelle lösbar fixierbar
ist.
[0034] Der Walzenkörper kann einteilig oder mehrteilig
ausgestaltet sein. Es kann beispielsweise vorgesehen
sein, dass der Walzenkörper aus mehreren Einzelseg-
menten zusammengesetzt ist.
[0035] Bevorzugt ist die Fixierungseinrichtung mit ei-
nem axialen Fortsatz der Antriebswelle lösbar verbind-
bar.
[0036] Günstig ist es, wenn das Wellenaußenteil den
axialen Fortsatz ausbildet.
[0037] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass
der Walzenkörper in axialer Richtung auf einen aus dem
Getriebegehäuse herausragenden Längsabschnitt der
Antriebswelle aufsetzbar und mittels der Fixierungsein-
richtung an der Antriebswelle lösbar fixierbar ist. Die Fi-
xierungseinrichtung wirkt hierbei mit einem axialen Fort-
satz der Antriebswelle zusammen.
[0038] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die
Fixierungseinrichtung mit dem Fortsatz der Antriebswel-
le verschraubbar ist.
[0039] Wie eingangs erwähnt, betrifft die Erfindung
auch ein Hartflächenreinigungsgerät, insbesondere ein
Bodenreinigungsgerät. Das erfindungsgemäße Hartflä-
chenreinigungsgerät weist einen Reinigungskopf der vo-
ranstehend genannten Art auf sowie einen Antriebsmo-
tor zum Antreiben der Antriebswelle des Reinigungs-
kopfs.
[0040] Das erfindungsgemäße Hartflächenreini-
gungsgerät ist bevorzugt als handgeführtes Hartflächen-
reinigungsgerät ausgestaltet, insbesondere als Stielge-
rät.
[0041] Bevorzugt weist das Hartflächenreinigungsge-
rät in Ergänzung zum Reinigungskopf mindestens eine
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Spritzdüse auf, über die eine Reinigungsflüssigkeit auf
eine zu reinigende Hartfläche, insbesondere auf eine Bo-
denfläche, aufgebracht werden kann. Die unter Druck
stehende Reinigungsflüssigkeit kann dem Hartflächen-
reinigungsgerät beispielsweise von einem Wasserver-
sorgungsnetz oder von einer Pumpe bereitgestellt wer-
den.
[0042] Günstig ist es, wenn das Hartflächenreini-
gungsgerät eine wiederaufladbare Batterie aufweist zur
Energieversorgung des Antriebsmotors.
[0043] Die nachfolgende Beschreibung einer vorteil-
haften Ausführungsform der Erfindung dient im Zusam-
menhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung.
Es zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung eines Hart-
flächenreinigungsgeräts, das einen Reini-
gungskopf aufweist;

Figur 2: eine Schnittansicht des Reinigungskopfs
längs der Linie 2-2 in Figur 1;

Figur 3: eine Schnittansicht des Reinigungskopfs
längs der Linie 3-3 in Figur 2, wobei zwei Rei-
nigungswalzen des Reinigungskopfs ausge-
blendet sind;

Figur 4: eine Schnittansicht des Reinigungskopfs
längs der Linie 4-4 in Figur 3;

Figur 5: eine perspektivische Darstellung einer An-
triebswelle des Reinigungskopfs;

Figur 6: eine teilweise geschnittene Ansicht der An-
triebswelle aus Figur 5.

[0044] In Figur 1 ist beispielhaft eine vorteilhafte Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Hartflächenrei-
nigungsgeräts schematisch dargestellt, das insgesamt
mit dem Bezugszeichen 10 belegt ist. Das Hartflächen-
reinigungsgerät 10 ist in Form eines handgeführten Bo-
denreinigungsgeräts 12 ausgestaltet, das vom Benutzer
manuell entlang einer zu reinigenden Bodenfläche ge-
führt werden kann.
[0045] Das Bodenreinigungsgerät 12 weist eine vor-
teilhafte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Reinigungskopfs 14 auf, der in den Figuren 2 bis 6 sche-
matisch dargestellt ist.
[0046] Das Bodenreinigungsgerät 12 umfasst einen
Gerätekörper 16, der ein Gehäuse 18 aufweist und über
einen Stiel 20 mit einer Bedieneinheit 22 des Bodenrei-
nigungsgeräts 12 verbunden ist. Die Bedieneinheit 22
weist einen Handgriff 24 nach Art einer Pistole auf, der
vom Benutzer mit einer Hand umgriffen werden kann. An
der Bedieneinheit 22 ist ein Anschlusselement 26 ange-
ordnet, das über eine in der Zeichnung nicht dargestellte
Flüssigkeitsleitung mit zwei am Gerätekörper 16 ange-
ordneten Spritzdüsen 30, 32 verbunden ist. Die Flüssig-

keitsleitung ist durch den Stiel 20 hindurchgeführt. An
das Anschlusselement 26 kann ein in der Zeichnung zur
Erzielung einer besseren Übersicht nicht dargestellter
Wasserschlauch angeschlossen werden. Über den Was-
serschlauch kann dem Bodenreinigungsgerät 12 von ei-
nem Wasserversorgungsnetz oder von einer Pumpe
Wasser zugeführt werden, das über die Spritzdüsen 30,
32 auf die zu reinigende Bodenfläche aufgebracht wer-
den kann.
[0047] Der Reinigungskopf 14 ist am Gerätekörper 16
gehalten. Er weist eine Antriebswelle 34 auf, die über
eine Getriebeeinrichtung 36 mit einem im Gehäuse 18
des Gerätekörpers 16 angeordneten elektrischen An-
triebsmotor 38 gekoppelt ist, mit dessen Hilfe die An-
triebswelle 34 um eine Drehachse 40 in Drehung versetzt
werden kann. Zur Versorgung des Antriebsmotors 38 mit
elektrischer Energie ist an der Bedieneinheit 22 eine wie-
deraufladbare Batterie 42 lösbar gehalten, die über eine
in der Zeichnung nicht dargestellte Elektroleitung mit
dem Antriebsmotor 38 in elektrischer Verbindung steht.
Die Elektroleitung ist durch den Stiel 20 hindurchgeführt.
Zum Ein- und Ausschalten des Antriebsmotors 38 ist am
Handgriff 24 der Bedieneinheit 22 ein elektrischer Schal-
ter mit einem Schalthebel 39 angeordnet, der vom Be-
nutzer betätigt werden kann.
[0048] Alternativ oder ergänzend zur wiederaufladba-
ren Batterie 42 kann ein Versorgungskabel vorgesehen
sein, über das das Bodenreinigungsgerät 12 an ein
Stromversorgungsnetz anschließbar ist.
[0049] Die Antriebswelle 34 weist ein Welleninnenteil
44 auf, das aus Metall besteht, vorzugsweise aus Stahl.
Außerdem weist die Antriebswelle 34 ein Wellenaußen-
teil 46 auf, das aus einem Kunststoffmaterial besteht,
insbesondere aus einem faserverstärkten Kunststoffma-
terial, und das das Welleninnenteil 44 umgibt. Das Wel-
lenaußenteil 46 bildet ein Kunststoffformteil aus, insbe-
sondere ein Spritzgussteil, das an das Welleninnenteil
44 angeformt ist.
[0050] Wie insbesondere aus Figur 6 deutlich wird, ist
das Welleninnenteil 44 zylindrisch ausgestaltet und weist
über seine gesamte Länge einen gleichbleibenden
Durchmesser auf. Es kann allerdings auch vorgesehen
sein, dass das Welleninnenteil 44 Vorsprünge, Vertie-
fungen und/oder Stufen aufweist. Alternativ kann das
Welleninnenteil 44 auch als Mehrkant ausgestaltet sein.
[0051] Das Wellenaußenteil 46 bildet einen Mantel 48
aus, der das Welleninnenteil 44 in Umfangsrichtung um-
gibt und der an seiner Außenseite mehrere Vertiefungen
49 sowie Vorsprünge 50 und Stufen 51 aufweist.
[0052] Mit seinen Endabschnitten bildet das Wellen-
außenteil 46 einen ersten Fortsatz 52 und einen zweiten
Fortsatz 54 aus, die axial ausgerichtet sind. Die Fortsätze
52 und 54 sind einstückig mit dem Mantel 48 verbunden
und überdecken die Stirnseiten 56, 58 des Welleninnen-
teils 44. Der erste Fortsatz 52 bildet ein erstes Außen-
gewinde 60 aus und der zweite Fortsatz 54 bildet ein
zweites Außengewinde 62 aus.
[0053] In Längsrichtung mittig weist das Wellenaußen-
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teil 46 einen Befestigungsabschnitt 64 mit erhöhter Ma-
terialstärke auf. Der Befestigungsabschnitt bildet zwei
einander gegenüberliegende Abflachungen 66, 68 aus.
Im Bereich des Befestigungsabschnitts 64 weist das Wel-
lenaußenteil 46 seinen größten Durchmesser auf, der
sich in Richtung auf die Fortsätze 52, 54 stufig verringert.
[0054] Die Getriebeeinrichtung 36 weist ein Getriebe-
gehäuse 70 auf, das von der Antriebswelle 34 durchgrif-
fen wird. Zu diesem Zweck weist das Getriebegehäuse
70 eine erste Durchgangsöffnung 72 und eine zweite
Durchgangsöffnung 74 auf. In Höhe der Durchgangsöff-
nungen 72, 74 trägt die Antriebswelle 34 jeweils eine
Hülse 76, 78, wobei die Hülsen 76, 78 auf das Wellen-
außenteil 46 aufgepresst und somit mit dem Wellenau-
ßenteil drehfest verbunden sind. Bevorzugt bestehen die
Hülsen 76, 78 aus Metall. Zwischen den Hülsen 76, 78
und dem Wellenaußenteil 46 ist jeweils ein Dichtring 80
bzw. 82 angeordnet, um die jeweilige Hülse 76, 78 ge-
genüber dem Wellenaußenteil 46 abzudichten. Zwi-
schen den Hülsen 76, 78 und dem Getriebegehäuse 70
ist jeweils ein Dichtelement in Form eines Radialwellen-
dichtrings 84 bzw. 86 angeordnet, um die Antriebswelle
34 gegenüber dem Getriebegehäuse 70 abzudichten.
Die Hülsen 76, 78 bilden mit ihren Außenseiten jeweils
eine Dichtfläche aus, an der die Radialwellendichtringe
84, 86 auch bei einer Drehbewegung der Antriebswelle
34 dichtend anliegen. Die Hülsen 76, 78 stellen sicher,
dass die Radialwellendichtringe 84, 86 auch bei einer
Drehbewegung der Antriebswelle 34 nicht durch das fa-
serverstärkte Kunststoffmaterial des Wellenaußenteils
46 beeinträchtigt werden.
[0055] Die Antriebswelle 34 ist mittels eines ersten La-
gers 88 und eines zweiten Lagers 90 am Getriebegehäu-
se 70 drehbar gelagert.
[0056] Die Getriebeeinrichtung 36 bildet ein Schne-
ckengetriebe 92 aus, über das die Antriebswelle 34 mit
einer Motorwelle 94 des Antriebsmotors 38 gekoppelt ist.
Das Schneckengetriebe 92 weist ein Schneckenrad 96
auf, das zwischen dem ersten Lager 88 und dem zweiten
Lager 90 drehfest am Befestigungsabschnitt 64 gehalten
ist, wobei das Schneckenrad 96 auf die Abflachungen
66, 68 aufgepresst ist.
[0057] Das Schneckenrad 96 steht mit einer Schne-
ckenwelle 98 in Wirkverbindung, die drehfest mit der Mo-
torwelle 94 verbunden ist. Dies wird aus Figur 4 deutlich.
[0058] Die Antriebswelle 34 weist einen ersten Längs-
abschnitt 100 und einen zweiten Längsabschnitt 102 auf,
die einander gegenüberliegen und jeweils aus dem Ge-
triebegehäuse 70 herausragen. Am ersten Längsab-
schnitt 100 ist eine erste Reinigungswalze 104 drehfest
gehalten und am zweiten Längsabschnitt 102 ist eine
zweite Reinigungswalze 106 drehfest gehalten.
[0059] Die erste Reinigungswalze 104 weist einen ers-
ten Walzenkörper 108 auf, der auf seiner Außenseite ei-
ne erste Beborstung 110 trägt mit einer Vielzahl von Rei-
nigungsborsten 112. In entsprechender Weise umfasst
die zweite Reinigungswalze 106 einen zweiten Walzen-
körper 114, der auf seiner Außenseite eine zweite Be-

borstung 116 mit einer Vielzahl von Reinigungsborsten
118 trägt.
[0060] Die Walzenkörper 108, 114 können einteilig
oder mehrteilig ausgestaltet sein. Insbesondere können
die Walzenkörper 108, 114 aus mehreren Einzelseg-
menten zusammengesetzt sein.
[0061] Zur axialen Fixierung der ersten Reinigungs-
walze 104 an der Antriebswelle 34 weist die erste Reini-
gungswalze 104 eine erste Fixierungseinrichtung 120
auf. Die erste Fixierungseinrichtung 120 umfasst einen
ersten Fixierungskörper 122, der in axialer Richtung in
eine Ausnehmung 124 des ersten Walzenkörpers 108
eingesetzt und mit dem in die Ausnehmung 124 hinein-
ragenden ersten Fortsatz 52 des Wellenaußenteils 26
verschraubt werden kann. An seinem dem ersten Fort-
satz 52 abgewandten Ende trägt der erste Fixierungs-
körper 122 einen aus der Ausnehmung 124 herausra-
genden ersten Fixierungsflansch 126, der an der dem
Getriebegehäuse 70 abgewandten Stirnseite 128 des
ersten Walzenkörpers 108 zur Anlage gelangt.
[0062] Zur axialen Fixierung der zweiten Reinigungs-
walze 106 an der Antriebswelle 34 weist die zweite Rei-
nigungswalze 106 eine zweite Fixierungseinrichtung 130
auf. Die zweite Fixierungseinrichtung 130 umfasst einen
zweiten Fixierungskörper 132, der in axialer Richtung in
eine Ausnehmung 134 des zweiten Walzenkörpers 114
eingesetzt und mit dem in die Ausnehmung 134 hinein-
ragenden zweiten Fortsatz 54 des Wellenaußenteils 46
verschraubt werden kann. An seinem dem zweiten Fort-
satz 54 abgewandten Ende trägt der zweite Fixierungs-
körper 132 einen zweiten Fixierungsflansch 136, der an
der dem Getriebegehäuse 70 abgewandten Stirnseite
138 des zweiten Walzenkörpers 114 zur Anlage gelangt.
[0063] Die beiden Reinigungswalzen 104, 106 sind an
der Antriebswelle 34 lösbar gehalten. Um die erste Rei-
nigungswalze 104 von der Antriebswelle 34 zu lösen,
kann der erste Fixierungskörper 122 vom ersten Fortsatz
52 abgeschraubt werden, so dass anschließend der ers-
te Walzenkörper 108 vom ersten Längsabschnitt 100 der
Antriebswelle 34 abgezogen werden kann. In entspre-
chender Weise kann der zweite Fixierungskörper 132
vom zweiten Fortsatz 54 abgeschraubt werden, so dass
anschließend der zweite Walzenkörper 114 vom zweiten
Längsabschnitt 102 der Antriebswelle 34 abgezogen
werden kann.

Patentansprüche

1. Reinigungskopf für ein Hartflächenreinigungsgerät,
wobei der Reinigungskopf (14) mindestens eine um
eine Drehachse (40) drehbare Reinigungswalze
(104, 106) aufweist, die an einer drehend antreibba-
ren Antriebswelle (34) drehfest gehalten ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Antriebswelle
(34) mindestens ein aus Metall bestehendes Welle-
ninnenteil (44) aufweist, das von einem aus einem
Kunststoffmaterial bestehenden Wellenaußenteil
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(46) umgeben ist.

2. Reinigungskopf nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wellenaußenteil (46) ein
Kunststoffformteil ausbildet, das an das mindestens
eine Welleninnenteil (44) angeformt ist.

3. Reinigungskopf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Antriebswelle (34) ein
einziges Welleninnenteil (44) aufweist, das in das
Wellenaußenteil (46) eingebettet ist.

4. Reinigungskopf nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Welle-
ninnenteil (44) zylindrisch oder als Mehrkant ausge-
staltet ist.

5. Reinigungskopf nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Wellenaußenteil (46) an seiner Außenseite Vertie-
fungen (49) und/oder Vorsprünge (50) und/oder Stu-
fen (51) aufweist.

6. Reinigungskopf nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Reinigungskopf (14) eine Getriebeeinrichtung (36)
aufweist zur Kopplung der Antriebswelle (34) mit ei-
nem Antriebsmotor (38), wobei das Wellenaußenteil
(46) einen Befestigungsabschnitt (64) mit erhöhter
Materialstärke zur drehfesten Befestigung eines Ge-
triebeelements (96) der Getriebeeinrichtung (36)
aufweist.

7. Reinigungskopf nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Getriebeeinrichtung (36)
ein Getriebegehäuse (70) aufweist, an dem die An-
triebswelle (34) drehbar gelagert ist.

8. Reinigungskopf nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebswelle (34) zumin-
dest eine Durchgangsöffnung (72, 74) des Getrie-
begehäuses (70) durchgreift, wobei das Wellenau-
ßenteil (46) in Höhe der Durchgangsöffnung (72, 74)
eine Hülse (76, 78) trägt, an deren Außenseite ein
die Antriebswelle (34) in Umfangsrichtung umge-
bendes Dichtelement (84, 86) zur Abdichtung des
Getriebegehäuses (70) dichtend anliegt.

9. Reinigungskopf nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der Hülse (76, 78)
und dem Wellenaußenteil (46) ein Dichtring (80, 82)
angeordnet ist.

10. Reinigungskopf nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Reinigungs-
kopf (14) zwei um die Drehachse (40) drehbare Rei-
nigungswalzen (104, 106) aufweist, wobei die Ge-
triebeeinrichtung (36) zwischen den Reinigungswal-

zen (104, 106) angeordnet ist, und wobei die An-
triebswelle (34) das Getriebegehäuse (70) durch-
greift und an ihren aus dem Getriebegehäuse (70)
herausragenden Längsabschnitten (100, 102) je-
weils eine Reinigungswalze (104, 106) trägt.

11. Reinigungskopf nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Reinigungswalze (104, 106) einen
Walzenkörper (108, 114) und eine Fixierungsein-
richtung (120, 130) aufweist, wobei der Walzenkör-
per (108, 114) auf seiner Außenseite einen Reini-
gungsbelag und/oder eine Vielzahl von Reinigungs-
borsten (112, 118) trägt und mittels der Fixierungs-
einrichtung (120, 130) an der Antriebswelle (34) lös-
bar fixierbar ist.

12. Reinigungskopf nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fixierungseinrichtung
(120, 130) mit einem axialen Fortsatz (52, 54) der
Antriebswelle (34) lösbar verbindbar ist.

13. Reinigungskopf nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wellenaußenteil (46) den
axialen Fortsatz (52, 54) ausbildet.

14. Hartflächenreinigungsgerät mit einem Reinigungs-
kopf (14) nach einem der voranstehenden Ansprü-
che und mit einem Antriebsmotor (38) zum Antreiben
der Antriebswelle (34) des Reinigungskopfs (14).
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